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Regeste

Rechtsverzögerung - Die vorgängige Abmahnung durch den Beschwerdeführer ist keine
Eintretensvoraussetzung der Rechtsverzögerungsbeschwerde. - Die unterbliebene Anzeige
von Verfahrensfehlern im Verwaltungsverfahren ist unter dem Gesichtspunkt von Treu und
Glauben zu würdigen.

Volltext
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Rechtsverzögerung - Die vorgängige Abmahnung durch den Beschwerdeführer ist keine
Eintretensvoraussetzung der Rechtsverzögerungsbeschwerde. - Die unterbliebene Anzeige
von Verfahrensfehlern im Verwaltungsverfahren ist unter dem Gesichtspunkt von Treu und
Glauben zu würdigen.
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